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Klar kannst du die Elternzeit verlängern. Bis zu drei Jahre nach Geburt deines Kindes.
Ablehenen kann das niemand, nur deine Verlängerung zur Kenntnis nehmen 
Allerdings musst du eine Frist einhalten, wenn du verlängern möchtest. Ich meine etwas von 12
Wochen vor Ablauf der ursprünglichen Frist im Hinterkopf zu haben, bin mir aber nicht sicher.
Wenn du jetzt verlängerst, ist es auf jeden Fall noch früh genug.
Da dein Arbeitgeber planen muss, ist es ja auch nur fair, früh genug bescheid zu sagen. Wie
gesagt, du musst keine Angst vor Ablehnung deines Antrags haben, so lange die drei Jahre
noch nicht ausgeschöpft sind.

Edit: Die Frist beträgt sogar nur sieben Wochen. Auf der folgenden Internetseite findest du die
wichtigsten Infos zum Thema Elternzeit (ist zwar für NRW aber wenn ich mich richtig erinnere
ist das ja eine bundesweite Regelung, oder?):
http://www.elterngeld.nrw.de/elternzeit/hae…ragen/index.php
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